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Hi Yogibär,

schau mal ins Schulgesetz § 49: Aufgenommen werden die entschuldigten und
unentschuldigten Zeugnissen. Bei Abschluss- und Abgangszeugnissen entfällt die Aufnahme
von Fehlzeiten. Heißt im Klartext: Auf Versetzungzeugnissen dürfen Fehlzeiten stehen (außer
Abschlusszeugnis und Abgangszeugnis)

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/…Schulgesetz.pdf

1https://www.lehrerforen.de/thread/30308-zeugnisse-nrw/?postID=252328#post252328

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/SchulG_Info/Schulgesetz.pdf
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